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Bebauungsplan "Schloss und Park Dammsmühle" der Gemeinde Wandlitz 

Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange 

 

Eingereichte Unterlagen: 

 - Anschreiben vom 13.06.2023  

 - Begründung mit Umweltbericht, 23.03.2023  

 - Planzeichnung, 23.03.2023  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die zum o. g. Betreff übergebenen Unterlagen wurden von den Fachabteilungen 

Naturschutz, Immissionsschutz und Wasserwirtschaft (Prüfung des Belangs Was-

serwirtschaft hier bezogen auf die Zuständigkeiten des Wasserwirtschaftsamtes ge-

mäß BbgWG § 126, Abs. 3, Satz 3, Punkte 1-5 u. 8) des Landesamtes für Umwelt 

(LfU) zur Kenntnis genommen und geprüft. Im Ergebnis dieser Prüfung werden für 

die weitere Bearbeitung der Planungsunterlagen sowie deren Umsetzung beilie-

gende Stellungnahmen der Fachabteilungen Immissionsschutz und Wasserwirt-

schaft übergeben. Die fachliche Zuständigkeit für den Naturschutz obliegt der unte-

ren Naturschutzbehörde des Landkreises Barnim. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 
Andrea Schuster  
Dieses Dokument wurde am 14.07.2023 elektronisch schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift 

gültig. 

Anlage  



FORMBLATT 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an Bauleitplanverfahren 

und vergleichbaren Satzungsverfahren (§ 4 BauGB)

Stellungnahme des Trägers öffentlicher Belange

Name/Stelle des Trägers 
öffentlicher Belange

Landesamt für Umwelt - Abteilung Wasserwirtschaft 1 und 2

Belang  Wasserwirtschaft

Vorhaben
Bebauungsplan "Schloss und Park Dammsmühle" Gemeinde 
Wandlitz, LK Barnim

Ansprechpartner*In:
Referat:
Telefon:
E-Mail:

Bianca Sachs
W13 (Wasserwirtschaft in Genehmigungsverfahren)
0355 4991 -1354
Bianca.Sachs@LfU.Brandenburg.de

Bitte zutreffendes ankreuzen  ☒  und ausfüllen.

Keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung ☐

1. Einwendungen
Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne 
Zustimmung, Befreiung o. Ä. der Fachbehörde in der Abwägung nicht überwunden werden können (bitte 
alle drei Rubriken ausfüllen)

a) Einwendung

b) Rechtsgrundlage

c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anordnungen oder die Überwindung
 (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen)

2. Fachliche Stellungnahme

☐
Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren können, mit 
Angabe des Sachstands und des Zeitrahmens

☒

Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen 
Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung 
und ggf. Rechtsgrundlage
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Die wasserwirtschaftlichen Belange des LfU Brandenburg gemäß BbgWG § 126 Abs. 3, Satz 3 

betreffend werden folgende Hinweise gegeben:

Das Referat W13 (Wasserwirtschaft in Genehmigungsverfahren) hat im Rahmen der Behördenbeteili-
gung zu genanntem Bebauungsplan zuletzt innerhalb der Gesamtstellungnahme des LfU vom 
20.10.2020 und vom 18.11.2021 jeweils eine Stellungnahme abgegeben.

Die in diesen Stellungnahmen getroffenen Aussagen behalten ihre Gültigkeit. Zusätzlich werden noch 
folgende Hinweise gegeben.

Hinweise / Forderungen zur Gewässerentwicklung / Hydromorphologie Oberflächengewässer

(Rechtsgrundlage: siehe insbesondere BbgWG § 126 (3), Satz 3, Punkte 2, 4)

Die letzte Stellungnahme verwies auf die Stellungnahme von 2020. In der Abwägung wurde dies zur 
Kenntnis genommen, ohne jedoch inhaltlich die Stellungnahme von 2020 in die Abwägung 
einzubeziehen. Es ist nicht erkennbar, dass die Gemeinde sich mit den Bewirtschaftungszielen und 
Maßnahmen des Maßnahmenprogramms auseinandergesetzt hat, siehe unter 
https://mluk.brandenburg.de/w/Steckbriefe/WRRL2021/RWBODY/DERW_DEBB58196_335.pdf.
Maßnahmenprogramm und Bewirtschaftungsplan sind behördenverbindlich.

Das Bebauungsplangebiet überplant einen Teilabschnitt des Tegeler Fließes. Das Tegeler Fließ ist 
aktuell nicht, sollte aber in der Planzeichnung als Fließgewässer dargestellt werden. 

Maßnahmen laut aktuellem ‚Maßnahmenprogramm sind u. a. 

Es sollte begründet werden, in welchem Zustand das Fließgewässer ist, wie die Planung für das 
Fließgewässer aussieht und inwieweit im Zuge der Planung Maßnahmen zur Zielerreichung nach § 27 
WHG ergriffen werden oder nicht. Es ist darzulegen, inwieweit die Planung dem 
Verschlechterungsverbot bzw. Zielerreichungsgebot nach § 27 WHG entspricht. 

Bianca Sachs

Dieses Dokument wurde am 03.07.2023 elektronisch schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift gültig.
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FORMBLATT 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an Bauleitplanverfahren 

und vergleichbaren Satzungsverfahren (§ 4 BauGB)

Stellungnahme des Trägers öffentlicher Belange

Name/Stelle des Trägers 
öffentlicher Belange

Landesamt für Umwelt - Abteilung Technischer Umweltschutz 2

Belang  Immissionsschutz

Vorhaben
Bebauungsplan "Schloss und Park Dammsmühle" der 
Gemeinde Wandlitz, LK BAR

Ansprechpartner*In:
Referat:
Telefon:
E-Mail:

Frau Börner 
T22 
033 32 29 10 822
TOEB@LfU.Brandenburg.de

Bitte zutreffendes ankreuzen  ☒  und ausfüllen.

Keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung ☐

1. Einwendungen
Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne 
Zustimmung, Befreiung o. Ä. der Fachbehörde in der Abwägung nicht überwunden werden können 
(bitte alle drei Rubriken ausfüllen)

a) Einwendung

b) Rechtsgrundlage

c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anordnungen oder die Überwindung
 (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen)

2. Fachliche Stellungnahme

☐
Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren können, mit 
Angabe des Sachstands und des Zeitrahmens

☒

Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen 
Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und 
ggf. Rechtsgrundlage

Sachverhalt mit Planungsziel1.
Ziel ist, die dauerhafte Erhaltung, Instandsetzung und Nutzung der denkmalgeschützten Parkanlage 
mit Schloss. Mit der Planung sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Hotel- und 
Freizeiteinrichtung geschaffen werden. 
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Als zulässige Nutzungen sind 
Beherbergung und Anlagen die der Beherbergung dienen,-
Stellplätze,-
Anlagen für Sport, Spiel und kulturelle Zwecke, die im Zusammenhang mit der Beherbergung -
stehen und 
Anlagen für Gesundheit und Wellness -

benannt. 
Unzulässig sind Freizeiteinrichtungen-/Vergnügungsparks und Vergnügungsstätten. 
 
Am 18.11.2021 erging eine Stellungnahme zu den immissionsschutzrechtlichen Belangen mit 
Hinweisen, jedoch ohne Bedenken. Die vorliegende Planung wurde gegenüber der vorangegangenen 
Beteiligung geändert. 

Stellungnahme2.

Rechtsgrundlagen2.1

Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen
Gemäß § 50 Satz 1 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)1 sind bei raumbedeutsamen 
Planungen und Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so 
zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen so weit wie möglich vermieden werden. Mögliche 
schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des BImSchG können durch die Emissionen ausgehender 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht und ähnliche Erscheinungen hervorgerufen 
werden. 
Hinweise zur Berücksichtigung des Schallschutzes bei der Städtebaulichen Planung gibt die DIN 18005 
Teil 1 „Schallschutz im Städtebau“.

Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
Anforderungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen u.a. mit Pflichten der Betreiber von 
Anlagen sind in den §§ 3, 5, 22 und § 66 Abs. 2 Bundes-Immissionsschutzgesetz für 
genehmigungsbedürftige und nicht genehmigungsbedürftige Anlagen, in den Verordnungen zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes wie der 16. BImSchV 
(Verkehrslärmschutzverordnung)2, 18. BImSchV (Sportanlagenlärmschutzverordnung)3, der 
Freizeitlärm-Richtlinie des Landes Brandenburg4, 
der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA-Lärm)5 und der Technischen Anleitung zur 

1 Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und 
ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 
(BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Oktober 2022 (BGBl. I S. 1792)
2 Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. 
BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 4. November 2020 
(BGBl. I S. 2334)
3 Achtzehnt Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetztes (Sportanlagenlärmschutzverordnung – 
18.BImSchV vom 8.Oktober 2021 (BGBl. S. 4644) 
4 Freizeitlärm-Richtlinie des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz (MLUK) vom 15.06.2020, veröffentlicht 
im Amtsblatt für Brandenburg, Nr. 26 vom 01.07.2020, Seite 573
5Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen 
Lärm – TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl. S. 503), zuletzt geändert durch die Allgemeine Verwaltungsvorschrift vom 1. 
Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5)
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Reinhaltung der Luft (TA Luft)6 geregelt. Mögliche Beeinträchtigungen durch Lichtimmissionen werden 
anhand der Lichtleitlinie7 ermittelt.
Die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm –Geräuschimmissionen (AVV-
Baulärm)8 gilt für den Betrieb von Baumaschinen auf Baustellen und beinhaltet Bestimmungen zur 
Anordnung von Immissionsrichtwerten zum Schutz der Nachbarschaft.
Für den Schutz in Gebäuden legt die DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ mit den 
Berechnungsverfahren die Anforderungen an die Schalldämmung der Bauteile fest.

Immissionsschutz2.2

Die Hinweise der vorangegangenen Stellungnahme wurden teilweise berücksichtigt. Hierzu verweise 
ich auf die vorangegangene Stellungnahme vom 18.11.2021 zu den immissionsschutzrechtlichen 
Belangen. 
Zu den Änderungen ergeben sich aus immissionsschutzrechtlicher Sicht keine weiteren Hinweise und 
Anregungen.

Fazit3.

Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht bestehen zum vorliegenden Planentwurf keine Bedenken.

Mitteilung4.

Die vorliegende Stellungnahme verliert mit der wesentlichen Änderung der Beurteilungsgrundlagen ihre 
Gültigkeit. Das Ergebnis der Abwägung durch die Kommune ist entsprechend § 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB 
mitzuteilen. Weiterhin wird um eine Anzeige zum Inkrafttreten des Planes bzw. die Erteilung der 
Genehmigung und die Zusendung der digitalen Planzeichnung mit den textlichen Festsetzungen, der 
Legende und der Verfahrensleiste per E-Mail an: TOEB@LfU.Brandenburg.de gebeten. 

Dieses Dokument wurde am 13.07.2023 elektronisch schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift gültig.

6 Neufassung der Ersten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zur 
Reinhaltung der Luft – TA Luft) vom 18. August 2021 (GMBl. S. 1050)
7 Leitlinie des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz zur Messung und Beurteilung von Lichtimmissionen 
(Licht-Leitlinie) vom 16. April 2014 (ABl. S. 691), zuletzt geändert durch Erlass vom 17. September 2021 (ABl. S. 779)
8 Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm (AVV Baulärm) vom 19. August 1970 (BAnz. Nr. 160 vom 
01.09.1970)
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Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum 

Ortsteil Wünsdorf · Wünsdorfer Platz 4–5 · D-15806 Zossen  

Telefon: 03 37 02 / 211 12 00 · Telefax: 03 37 02 / 211 12 02  

 Zossen, den 02. 06. 2023 

Ihr Zeichen  Unser Zeichen 

  05/0431

Vorgang: Wandlitz, B-Plan „Schloss und Park Dammsmühle“, LK Bar-
nim,  geänd. Entwurf vom 01.10.2021_Stand 23.03.2023 

Sehr geehrter Herr Pulkenat, 

das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege und Archäologische 
Landesmuseum, Abteilung Denkmalpflege, nimmt als Träger öffentlicher Be-
lange gem. § 1 Abs. 5 Ziff. 5 BauGB unter Hinweis auf das BbgDSchG vom 
24.05.2004 als zuständige Denkmalfachbehörde wie folgt Stellung: 

Seitens des BLDAM bestehen aus denkmalfachlicher Sicht gegen den vorlie-
genden B-Plan-Entwurf mit seinen Änderungen keine grundsätzlichen Beden-
ken.  

Bezogen auf die Baudenkmalpflege steht die Erhaltung und denkmalgerechte 
Nutzung des Schloss im Zentrum der Betrachtung. Um diese wirtschaftlich zu 
ermöglichen, ohne in unverträglich hohem Maße in das Gebäude eingreifen zu 
müssen, ist es erforderlich und daher auch aus denkmalfachlicher Sicht wün-
schenswert, dass notwendige Ergänzungsbauten ermöglicht werden. Als Er-
gebnis zahlreicher Vorabstimmungen zusammen mit der Gartendenkmalpflege 
wurde für diese das Gelände südöstlich des Schlosses, teilweise frei und teil-
weise mit nichtdenkmalwerten DDR-Gebäuden bebaut, ausgewählt. Die Kon-
zentration der bebaubaren Fläche (gegenüber Entwurf 1) resultiert aus der 
Berücksichtigung gartendenkmalpflegerischer Belange in Seenähe. 

Aus den vorgenannten Gründen wird die vorliegende Planung aus bau- und 
gartendenkmalfachlicher Sicht als denkmalverträglich bestätigt. 

1. Folgende Belange sind in der Planung zu berücksichtigen: 

- Die neuen Baugrenzen an der nach Süd-Osten führenden Allee sollten zu 
den Alleebäumen einen größeren Abstand von etwa 10 Metern einhalten. 

Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum 

O r t s t e i l  W ü n s d o r f  |  W ü n s d o r f e r  P l a t z  4 – 5  |  D - 1 5 8 0 6  Z o s s e n   
 

Prof. Stefan Pulkenat,  Landschaftsarchitekturbüro 
 
Fritz-Reuter-Str. 32 
 
17139 Gielow 

Brandenburgisches Landesamt  

für Denkmalpflege und  

Archäologisches Landesmuseum  

Abt. Bau- und Kunstdenkmalpflege  

Dezernat Praktische Denkmalpflege 

Referat Baudenkmalpflege 

Bearbeiterin: Dr. Wera Groß 
Telefonzentrale: 03 37 02 / 211 12 00 
Durchwahl: 03 37 02 / 211 12 30 
Telefax: 03 37 02 / 211 12 02 
E-mail: wera.gross@bldam-brandenburg.de 

Internet: www.denkmalpflege.brandenburg.de 

 



 

Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum 

Ortsteil Wünsdorf · Wünsdorfer Platz 4–5 · D-15806 Zossen  

Telefon: 03 37 02 / 211 12 13 · Telefax: 03 37 02 / 211 12 02  

Seite 2- Die Ausführungsplanung der Neubauten ist, vor allem bzgl. Gestaltung und 
Materialauswahl, im Rahmen der Bauantragsverfahren mit den Denkmalbe-
hörden abzustimmen. 

 

2. Hinweis 

Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass die Denkmalliste des Lan-
des Brandenburg fortgeschrieben wird. 

 

3. Hinweis 

Da bei dem Vorhaben Belange der Bodendenkmalpflege berührt sein können, 
erhalten Sie aus unserem Haus ggf. eine weitere Stellungnahme. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

Dipl.-Ing. Haiko Türk 

Dezernatsleiter 
 
Verteiler:  Untere Denkmalschutzbehörde des Landkreises BAR 
                BLDAM, Dez. BD 
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